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12/20 Einladung zur öffentlichen Versammlung der 
Stadt Erftstadt am 25.03.2020, 18.00 Uhr, Kath. 
Pfarrheim Köttingen, Hermann-Köster-Str. 34, 
Erftstadt Köttingen 
Vorentwürfe Flächennutzungsplan-Änderung 
Nr. 027, E.-Köttingen, Erweiterung VZEK sowie 
für den Bebauungsplan Nr. 196, E.-Köttingen, 
Erweiterung VZEK 
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13/20 Planfeststellungsverfahren gemäß § 68 WHG 
für die Erftverlegung bei Erftstadt-Gymnich 
zwischen der Abzweigung der Kleinen Erft 
vom Erftflutkanal und der Gymnicher Mühle 
Az.: 54.1.16.1-Erft-(3.5)-1 Hü 

der Stadt 

Erftstadt 

Nr.4 

34. Jahrgang

vom 05.03.2020 

- 61 -

Bürgermeister 
der Stadt Erftstadt 
Postfach 2565 
50359 Erftstadt 

Das Amtsblatt erscheint 
nach Bedarf und kann beim 
Herausgeber zum Preis 
von 15,- € oder kostenlos 
als Newsletter unter 
www.erftstadt.de
abonniert werden. 

Es liegt aus 

im Rathaus Liblar 
Holzdamm 10 

VHS Liblar 
Carl-Schurz-Str. 23 

Bürgerbüro Lechenich 
Bonner-Str. 32 

Stadtbücherei 
Dienststelle Lechenich 
Dr. -J osef-Fieger-Straße 
(Schulzentrum) 

und Dienststelle Liblar 
Bahnhofstr./Jahnstr. 

Telefonische Anfragen 
an das Ratsbüro 
Tel.: (0 22 35) 409-202 

http://www.erftstadt.de
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Alle an der Planung Interessierten sind herzlich eingeladen, an der öffentlichen Versammlung 
teilzunehmen. 

Die Vorentwürfe der Planung mit der Begründung können darüber hinaus in der Zeit vom 
18.03.2020 bis einschließlich zum 08.04.2020 im Rathaus Erftstadt-Liblar, Holzdamm 10, Amt 
f. Stadtentwicklung u. Bauordnung, 3. Etage, Zimmer 325, zu folgenden Zeiten:

morgens: 
nachmittags: 

montags bis freitags 
montags , dienstags u. mittwochs 
donnerstags 

von 8.00 bis 12.00 Uhr 
von 13.00 bis 16.00 Uhr 
von 13.00 bis 17.00 Uhr 

eingesehen werden. 

Die ausliegenden Planunterlagen können zusätzlich innerhalb der o.g. Frist auf der Homepage der 
Stadt Erftstadt unter folgendem Link: 

http://www.o-sp.de/erftstadt/plan/beteiligung.php

eingesehen werden. 

Von der öffentlichen Versammlung wird ein Protokoll erstellt, das ab dem 01.04.2020 ebenfalls im 
Rathaus und im Internet eingesehen werden kann. 

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen schriftlich (postalisch oder per Mail) oder bei 
der Stadt Erftstadt, Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung zur Niederschrift abgegeben werden. 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können. 

Die schriftlichen Stellungnahmen richten Sie bitte an die Stadt Erftstadt, Amt für Stadtentwicklung 
und Bauordnung, Holzdamm 10, 50374 Erftstadt oder per Email an: Planung@erftstadt.de. 

Erftstadt, den Ö 5. 0 3. 2020 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 

�·u1 
(Seyfried) 

b610-Einladung - Bürgervers. BP 196 u.a.VZEK 

http://www.o-sp.de/erftstadt/plan/beteiligung.php
mailto:Planung@erftstadt.de








Durch die Teilnahme am Erörterungstermin oder durch Vertreterbe-
stellung entstehende Kosten werden nicht erstattet. 

Parallel erfolgt die Bekanntmachung gemäß § 27 a VwVfG auf der 

Internetseite der Bezirksregierung Köln: 

https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/

verfahren/54_gewaesserausbau_planfeststellungsverfahren/

index.html 

Köln, den 18.02.2020 

Im Auftrag 

gez. Hülsen 

Erftstadt �n O 5. 03. 2020
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1. Beigeordneter

Bekanntmach.Bez.Gymnich Erft ErOrt. 
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